
   
 
 
 

Die Gemeinden Kilchberg, Rünenberg und Zeglingen schliessen den folgenden 
 
 

Vertrag über einen Gemeindeverwaltungsverbund 
 
 
 
1. Zweck 

Die Verwaltungen der Einwohner- und Bürgergemeinden Kilchberg, Rünenberg und 
Zeglingen sollen in einem Verbund gemeinsam und zentral geführt werden.  

 
2. Organisation 

Der Verbund wird von den drei Gemeindepräsidenten geleitet. Sie konstituieren sich 
selbst und treffen die notwendigen Entscheide zur Führung des Verbundes. 

 
Die Aufgaben der Gemeindeverwaltungen werden in einem Pflichtenheft festgelegt und 
von den drei Gemeinderäten gemeinsam beschlossen. 

 
3. Angestellte 

 Für die Führung der Gemeindeverwaltungen können ein Gemeindeverwalter oder eine 
Gemeindeverwalterin sowie weitere Personen privatrechtlich angestellt werden.  

 
 Die Ernennung der Angestellten erfolgt durch die drei Gemeinderäte gemeinsam. 

 
4. Kosten 

Alle Kosten (Löhne, Räumlichkeiten, Anschaffungen, laufende Ausgaben etc.) werden von 
den drei Gemeinden im Verhältnis der Einwohner mit Stichtag 30. September getragen. 
 
Die Kostenanteile der einzelnen Gemeinden werden in deren Voranschlägen und 
Rechnungen den zuständigen Gemeindeversammlungen zur Genehmigung vorgelegt. 

 
5. Rechnungsführung 

Für die Kosten des Verbundes wird eine eigene Rechnung zulasten der Einwohnerkasse 
Rünenberg geführt. Die beiden übrigen Gemeinden leisten angemessene à Konto-
Zahlungen.  

 
Die Verbundsrechnung unterliegt der Kontrolle der Rechnungsprüfungskommission 
Rünenberg. Die Gemeinderäte und Rechnungsprüfungskommissionen der beiden übrigen 
Gemeinden haben jederzeit Einsicht in die Rechnung. 
 

6. Verständigungsverfahren 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung dieses Vertrages oder für un-
geregelte Fragen bemühen sich die Gemeinderäte der drei Gemeinden um eine ein-
vernehmliche Lösung. 

 



 
 
 
 
 
 
 
7. Dauer des Vertrages 

Der Vertrag beginnt am 1. Juli 2000 und dauert unbestimmte Zeit.  
 

Jede Gemeinde kann vom Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten 
auf das Ende eines Kalenderjahres zurücktreten. 
 

 
Dieser Vertrag wurde an den nachfolgend genannten Gemeindeversammlungen 
beschlossen: 
 
 
Gemeinde Kilchberg: Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
7. Dezember 1999 gez. E. Grieder gez. R. Zäh  
 
 
 
Gemeinde Rünenberg: Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
9. Dezember 1999 gez. H.U. Lüthi gez. R. Buser 
 
 
 
Gemeinde Zeglingen: Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
1. Dezember 1999 gez. F. Belser gez. E. Marzoli  
 
 


